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1. Die Vorlage der Staatspoliti-
schen Kommission des National-
rates 
(Auszug aus dem Bericht vom 24. Januar
2002)

Die Bundesverfassung weist dem Parlament
und damit auch jedem seiner Mitglieder
zentrale Aufgaben in unserem Bundesstaa-
te zu. Die Ratsmitglieder haben die Aufga-
be, die Interessen ihrer Wählerschaft bei
der Gesetzgebung, bei der Wahl des
Bundesrates, bei der Oberaufsicht über die
Verwaltung, bei der Festlegung der Ausga-
ben des Bundes usw. zu vertreten. Die ver-
schiedenen Interessen sollen sich in einem
öffentlichen parlamentarischen Verfahren
auseinander setzen; in einem demokrati-
schen Entscheidprozess sollen tragfähige
Mehrheitslösungen gefunden werden.
Die Erfüllung dieser Aufgaben stellt immer
höhere Ansprüche. Die Belastung der ein-
zelnen Ratsmitglieder ist derart gestiegen,
dass die Ausübung des parlamentarischen
Mandates für eine immer grössere Anzahl
von Ratsmitgliedern mit grösseren finan-
ziellen Opfern verbunden ist. Man muss
sich ein Ratsmandat leisten können. Das
bedeutet, dass für viele interessierte und
fähige Bürgerinnen und Bürger die Über-
nahme eines solchen Mandates gar nicht in
Frage kommen kann. Die Repräsentativität
des Parlamentes wird dadurch tendenziell
gefährdet.
Zwar entwickelt das Parlament dauernd
effizientere Verfahren zur besseren Bewäl-
tigung der Geschäftslast; damit allein wird
sich das Problem der Überlastung nicht
lösen lassen. Theoretisch denkbar wäre ein
Verzicht auf Aufgaben des Parlamentes und
damit auch auf Rechte des Parlamentes und
seiner Mitglieder. Diese Aufgaben und
diese Rechte sind aber in der Bundesver-
fassung festgelegt; eine entsprechende
«Reform» wäre aufwändig und in demokra-
tischer Optik auch gar nicht erwünscht. Die
Einführung eines Berufsparlamentes könn-
te zwar einen Beitrag zur Lösung der
genannten Probleme der Überlastung und
der Gefährdung der Repräsentativität lei-
sten, würde aber gravierende Nachteile mit
sich bringen. Die Staatspolitische Kommis-
sion (SPK) möchte daran festhalten, dass
die Ratsmitglieder in der Regel ihren ange-
stammten Beruf auch während ihrer Amts-
zeit in beschränktem Ausmass weiter ausü-
ben, dadurch in besserem Kontakt mit ihrer
Wählerschaft bleiben und Erkenntnisse aus
ihrer Berufstätigkeit unmittelbar in ihre

parlamentarische Tätigkeit einbringen kön-
nen. Die Kommission möchte jeden weite-
ren Schritt in Richtung Berufsparlament
vermeiden und verzichtet daher auf eine
Erhöhung des eigentlichen Einkommens der
Ratsmitglieder.
Die Lösung der SPK besteht darin, dass den
Ratsmitgliedern wesentlich bessere Hilfs-
mittel zur Unterstützung bei der Ausübung
ihres parlamentarischen Mandates zur Ver-
fügung gestellt werden sollen. Insbesonde-
re die Anstellung von persönlichen Mitar-
beitenden soll es dem Ratsmitglied ermög-
lichen, sich auf seine wesentlichen, politi-
schen Aufgaben konzentrieren zu können.
Es soll entlastet werden von zeitaufwändi-
gen administrativen Arbeiten (Informatio-
nen sammeln und aufbereiten, Akten
zusammenstellen, Korrespondenzen erledi-
gen usw.). Keine vergleichbare Funktion in
Wirtschaft oder Verwaltung ist heute denk-
bar ohne eine solche Unterstützung.

2. Die Debatten im National- und
Ständerat 

Im Nationalrat stiess die Vorlage in der
Frühjahrssession 2002 auf eine vehemente
Opposition der SVP-Fraktion. Ein von ihr
unterstützter Rückweisungsantrag von Toni
Bortoluzzi (V, ZH) wurde mit 122 zu 43
Stimmen verworfen. Christoph Blocher (V,
ZH) kritisierte insbesondere den Umstand,
dass die Zahlen aus dem Entschädigungs-
gesetz in die (nicht dem Referendum
unterstellte) Verordnung versetzt worden
seien. Er erklärte, das Volk werde die Vorla-
ge ablehnen.
In der Detailberatung stimmte der Rat dem
Entwurf für ein Entschädigungsgesetz zu,
ergänzt durch einen Antrag Tschuppert ( R,
LU), wonach die Höhe der Beträge zu
Beginn jeder Legislaturperiode angemes-
sen der Teuerung angepasst werden soll.
Die zugehörige Verordnung wurde ohne
Veränderung angenommen. Somit bleiben
das Jahreseinkommen bei 12'000 Franken
und die Jahresentschädigung bei 18'000
Franken, während dem Ratsmitglied neu
ein jährlicher Kredit von 40'000 Franken für
die Anstellung von persönlichen Mitarbei-
tenden zur Verfügung steht. Der Rat
stimmte dem Gesetz mit 108 zu 38 und der
Verordnung mit 91 zu 30 Stimmen zu.
Der Ständerat folgte in der Sommersession
2002 den Anträgen seiner Kommission,
welche die Vorlage wesentlich umgestaltet
hatte. Sie lehnte die Anstellung von per-

sönlichen Mitarbeitenden unter anderem
wegen dem damit verbundenen hohen
administrativen Aufwand ab. Sie schlug
vor, das pauschale Jahreseinkommen von
12'000 auf 24'000 Franken und die steuer-
freie Jahresentschädigung von 18'000 auf
30'000 Franken zu erhöhen. Dieses Modell
ist um 5,3 Mio Franken günstiger als die
Lösung des Nationalrates, die 14,3 Mio
Franken gekostet hätte.
In der Detailberatung wurde ein Antrag von
Michèle Berger (R, NE), dem Nationalrat zu
folgen, mit 35 zu 7 Stimmen abgelehnt.
Der Rat lehnte auch alle anderen Einzelan-
träge ab. Er beschloss im weiteren, der
Kommission folgend, alle wichtigen Beträ-
ge auf der Stufe des referendumsfähigen
Gesetzes festzulegen. Nur die periodische
Anpassung an die Teuerung soll in der Ver-
ordnung geregelt werden. Zu Diskussionen
Anlass gab auch die vom Nationalrat
beschlossene Neuerung, wonach fortan
auch die Mitglieder der kleinen Kammer
vom Bund und nicht mehr wie bisher zum
Teil von den Kantonen entschädigt werden
sollen. Ein Antrag von Hermann Bürgi (V,
TG), an der alten Lösung festzuhalten,
wurde mit 25 zu 16 Stimmen abgelehnt.
Der Rat stimmte dem Gesetz mit 29 zu 1
und der Verordnung mit 29 zu 0 Stimmen
zu.
Im Differenzbereinigungsverfahren, das in
der Sommersession 2002 erfolgte, hielten
beide Räte an ihren Auffassungen fest, so
dass eine Einigungskonferenz einberufen
werden musste. Ihr Antrag auf Zustimmung
zum Modell des Ständerates wurde von bei-
den Räten akzeptiert. Die Ratsmitglieder
erhalten demnach fortan ein Jahresein-
kommen für die Vorbereitung der Ratsar-
beit von 24'000 Franken und eine Jahres-
entschädigung von 30'000 Franken für Per-
sonal- und Sachausgaben, die der Erfüllung
ihres parlamentarischen Mandates dienen.
Der Nationalrat nahm das "Parlamentsres-
sourcengesetz" mit 116 zu 33 Stimmen
(bei 38 Enthaltungen) und die zugehörige
Verordnung mit 136 zu 33 Stimmen (bei 10
Enthaltungen) an. Der Ständerat hiess die
Vorlagen mit je 33 zu 1 Stimme gut.
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